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(2) Kommt es nicht zu einer Vereinbarung über 
den Vertragsabschluß, so gelten die Bestimmungen 
des Abs. 4 und 5 des §25 der Ersten Durchführungs
bestimmung vom 28. Februar 1951.

§ 5
Der Bericht über die Durchführung der abge

schlossenen Verträge ist vom VEAB bis zum 10. Sep
tember 1951 der VVEAB und dem Rat des Kreises, 
Abteilung Erfassung und Aufkauf landwirtschaft
licher Erzeugnisse, vorzulegen, der ihn nach Über
prüfung bis zum 15. September 1951 dem Ministerium 
für Handel und Versorgung des Landes — Hauptab
teilung Erfassung und Aufkauf landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse — übergibt. Das Ministerium für Han
del und Versorgung — Hauptabteilung Erfassung 
und Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse — legt 
einen zusammengefaßten Bericht bis zum 25. Sep
tember 1951 dem Staatssekretariat für Erfassung und 
Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse der Deut
schen Demokratischen Republik vor.

§  6
Korbweidenruten aus einem anerkannten Feld

bestand dürfen bis zum 31. März 1952 nur zur Steck
lingsgewinnung verwendet werden. Eine Abgabe 
von anerkanntem erfaßtem Rutenmaterial zu an
deren Zwecken vor dem genannten Termin ist nur 
mit Genehmigung des Ministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft der Deutschen Demokratischen Re
publik gestattet. Ablieferungsverträge über den Er
trag dieser Stecklingsflächen zu Konsumzwecken 
können erst nach dem 31. März 1952 abgeschlossen 
werden.

§  7
Die Anbauer sind verpflichtet, die Weidenanlagen 

in der Zeit vom 15. November 1951 bis zum 15. März 
1952 zu schneiden. Stockkulturen sind von dieser 
Bestimmung ausgenommen.

§  8
(1) Die Verteilung der von den VEAB übernom

menen Weiden obliegt den Landesregierungen — 
Hauptabteilung Materialversorgung — in Zusam
menarbeit mit der DHZ Holz. Sie wird nach einem 
Plan durchgeführt, der vom Staatssekretariat für 
Materialversorgung bis zum 1. Oktober 1951 unter 
Berücksichtigung der Produktionsplanung aufzu
stellen ist. Eine Durchschrift des Planes ist derö 
Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf land
wirtschaftlicher Erzeugnisse zu übergeben.

(2) Der VEAB darf die übernommenen Weiden 
nur gegen einen von der Hauptabteilung Material
versorgung der Landesregierung oder der von ihr 
beauftragten Dienststelle ausgestellten Berechti
gungsschein zum Bezüge von Korbweiden und Wei
denschienen ausliefern. Die gelieferte Menge ist in 
Grün- und Trockengewicht auf dem Berechtigungs
schein einzutragen.

(3) Anbauer, die gleichzeitig Verarbeitungsbetriebe 
sind und auf Grund von Berechtigungsscheinen 
Weidenmengen zu erhalten haben, dürfen diese Men
gen ihrem eigenen vertraglichen Abgabekontingent 
entnehmen, wobei sie aber keine qualitativen Aus
sortierungen für den eigenen Verbrauch vornehmen 
dürfen. Sie erhalten diese Mengen auf ihre Ablie
ferung angerechnet.

(4) Die Berechnung der Gewichte der Korbweiden, 
Weidenstöcke usw. erfolgt bei der Erfassung und 
bei der Abgabe an den Bedarfsträger unter Zu
grundelegung des Weidengrüngewichtes. Der Pro
zentsatz der Feuchtigkeit ist bei der Abnahme durch 
den VEAB durch einen Sachverständigen festzu
setzen.

§9
(1) Die VEAB haben bei der Annahme der Korb

weiden Ablieferungsbescheinigungen in dreifacher 
Ausfertigung auszustellen;

1. die erste Ausfertigung erhält der Anbauer,
2. die zweite Ausfertigung ist dem Bürgermeister 

der betreffenden Gemeinde zur Überprüfung 
des Ablieferungsstandes der Anbauer auszu
händigen,

3. die dritte Ausfertigung verbleibt bei der Er
fassungsstelle.

(2) Der VEAB ist verpflichtet, dem Anbauer die 
übernommenen Weiden innerhalb von 10 Tagen 
nach Übernahme zu bezahlen.

§  1 0
Der Aufkauf von Korb- und Bandstockweiden, die 

über die im Vertrag festgesetzte Menge hinaus er
zeugt werden, ist von den VVEAB durchzuführen.

§  1 1
Die Abnahme, Festsetzung der Güte, Abrechnung 

und Bezahlung der abgelieferten Weiden erfolgen 
nach den Bestimmungen der Preisanordnung Nr. 152 
vom 1. Oktober 1948 (PrVOBl. S. 217).

§ 12
Sofern in dieser Anordnung keine besondere Re

gelung getroffen wurde, gelten auch für die Pflicht
ablieferung von Korbweiden die §§ 2, 5, 11, 17, 18, 
20, 21 bis 23 der Verordnung vom 15. Februar 1951 
und die dazu erlassenen Durchführungsbestimmun
gen sinngemäß.

§ 13
Über die Bearbeitung, Pflege, Schädlingsbekämp

fung, Rodung und Neuanlagen von Weidenflächen 
erläßt das Ministerium für Land- und Forstwirt
schaft der Deutschen Demokratischen Republik be
sondere Bestimmungen.

_ ... . § 14
Verstöße gegen diese Anordnung wejden nach § 9 

der Wirtschaftsstrafveror3nung“vöin 23. Sep%mber_ 
1948 (ZVOB1. S. 439) bestraft, sofern nicht nach an
deren Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist.

§ 15
Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Verkün

dung in Kraft. Gleichzeitig treten alle bisherigen 
Bestimmungen über die Pflichtablieferung und den 
Aufkauf von Korb- und Bandstockweiden außer 
Kraft.

Berlin, den 26. Juni 1951

Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

S t r e i t  
Staatssekretär 

Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
S c h o l z  
Minister


